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Die Abrechnung von operativen Leistungen 
nach der Amtlichen Gebührenordnung für Ärz-
te (GOÄ) führt immer wieder zu Auseinander-
setzungen zwischen Kostenträgern und Ärzten. 

So ist zum Beispiel bei der Abrechnung von 
Re- beziehungsweise Folgeeingriffen häufig 
strittig, ob die mit der Wiederöffnung der alten 
Operationsnarbe verbundene Entfernung des 
Narbengewebes neben der operativen Haupt-
leistung berechnungsfähig oder als unselbst-
ständiger Operationsbestandteil von der ge-
sonderten Berechnung ausgeschlossen ist. 
Hierzu folgende Anmerkung:

Eine Gebührenposition für die operative 
Narbenentfernung bei Re- beziehungsweise 
Folgeeingriffen hält die derzeit gültige GOÄ 
nicht vor.

Lediglich für spezielle Narbenentfernun-
gen, zum Beispiel bei Entstellung im Gesicht 
(Nr. 2441 GOÄ „Operative Korrektur einer ent-
stellenden Gesichtsnarbe“) oder als operative 
Maßnahme vor Aufbau eines Augenlides (Nr. 
2443 GOÄ „Totale Entfernung des Narbengewe-

bes im ehemaligen Augenlidgebiet als vorberei-
tende operative Maßnahme zur Rekonstruktion 
eines Augenlides“), sind als eigenständige Ge-
bührenpositionen in der GOÄ aufgeführt.

So ist auch der Ansatz der der Nr. 2392a 
GOÄ „Exzision einer großen, kontrakten und 
funktionsbehindernden Narbe – einschließlich 
plastischer Deckung“ an enge Vorgaben ge-
bunden. 

Insbesondere müssen drei Voraussetzun-
gen für den Ansatz dieser Gebührenposition 
erfüllt sein:
● es muss eine „große“ Narbe vorliegen, 

wobei (außerhalb zum Beispiel der Finger) eine 
Ausdehnung von mindestens 3 cm als Anhalts-
größe angesehen werden kann
● die Narbe muss „kontrakt“ („zusammen-

gezogen“) sein und
● die Narbe muss „funktionsbehindernd“ 

sein, zum Beispiel die Beweglichkeit eines Ge-
lenkes/einer Gliedmaße beeinträchtigen 

(vgl. hierzu auch: Kommentierung nach 
Brück et al. zu Nr. 2392a GOÄ, Deutscher Ärz-

teverlag, 3. Auflage, 24. Ergänzungslieferung, 
Stand 01.12.2012).

Zu beachten ist auch, dass der Verord-
nungsgeber die in der Leistungslegende for-
mulierten Voraussetzungen zur Inrechnungstel-
lung der Nr. 2392a GOÄ mit „und“ verknüpft 
hat, so dass nur bei Erfüllung aller drei Krite-
rien der Ansatz dieser Gebührenposition ge-
bührenrechtlich zutreffend ist.

Dies macht deutlich, dass die mit Wieder-
öffnung der alten Operationsnarbe verbundene 
Entfernung des Narbengewebes in der über-
wiegenden Zahl der Fälle keine eigenständige 
Leistung der GOÄ darstellt und insoweit von ei-
ner gesonderten Berechnungsfähigkeit ausge-
schlossen ist. Dies gilt auch für einen analogen 
Abgriff auf die Nr. 2392a GOÄ zur Abbildung 
dieser Leistung. Ein besonderer zeitlicher Auf-
wand oder eine besondere Schwierigkeit beim 
operativen Zugang kann jedoch – gemäß der 
Systematik der GOÄ – über den Steigerungs-
satz nach § 5 Absatz 2 GOÄ Berücksichtigung 
finden. Dr. med. Tina Wiesener
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